
Anlage VII zur SV IX/315





Beschlussvorschlag zur Stellungnahme des Landesbetriebes Straßenbau NRW - Ein-
gang 07.08.2015 - bezüglich der 50. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Be-
reich „Nordwestlich der Holtwicker Straße“; 
Anlage VII zur SV IX/315 
 
 
Der Hinweis, dass der Anbindung der geplanten Wohnbauflächen an die Landesstraße zu-
gestimmt wird, sofern die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs nicht beeinträchtigt wird, 
wird zur Kenntnis genommen. 

Die Anregung, im Rahmen des aufzustellenden Bebauungsplanes die erforderlichen Sicht-
felder gem. RAST 06 bzw. RAL festzusetzen, wird im Rahmen der folgenden verbindlichen 
Bauleitplanung berücksichtigt. 

Die Anregung über ggf. notwendige bauliche Maßnahmen für die Anbindung der Fuß-und 
Radverkehre auf der Basis einer Verkehrsuntersuchung zu entscheiden, wird im Rahmen der 
folgenden verbindlichen Bauleitplanung berücksichtigt. 

Der Anregung, die neue Anbindung in einer Straßenplanung darzustellen und mit dem Lan-
desbetrieb Straßenbau abzustimmen, wird gefolgt. 

 
 
Beschlussempfehlung: 
Den Anregungen wird gefolgt. 

 


